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Dekret Nr. zur Durchführung von Artikel 20-7 des Gesetzes Nr. 86-1067 vom 30. September 1986 über die Kommunikationsfreiheit, zur Festlegung der Auslöseschwelle und Frist für die Anwendung von Verpflichtungen zur Förderung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 


NOR: MICE2200636D



Zielgruppe Regulierungsbehörde für audiovisuelle und digitale Kommunikation; Betreiber, die in Artikel 20-7 Absatz II des Gesetzes Nr. 86-1067 vom 30. September 1986 über die Kommunikationsfreiheit genannt werden. 

Betreff: Festlegung der Auslöseschwelle und Frist für die Anwendung von Verpflichtungen zur Förderung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. 

Inkrafttreten: Der Text tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. 

Hinweis: Dieses Dekret legt die Auslöseschwelle und Frist für die Anwendung von Verpflichtungen zur Förderung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse fest, denen die in Artikel 20-7 Absatz II des Gesetzes Nr. 86-1067 vom 30. September 1986 über die Kommunikationsfreiheit genannten Betreiber unterliegen. 

Referenzen: Das Dekret ist auf der Website von Légifrance zu finden (https://www.legifrance.gouv.fr). 



Der Premierminister, 

Im Anschluss an den Bericht des Ministers für Kultur; 

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft, und insbesondere auf die Notifizierung mit der Nr.    vom     ; 

gestützt auf die Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste), wie geändert durch die Richtlinie (EU) 2018/1808 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018;

gestützt auf das Gesetz Nr. 86-1067 vom 30. September 1986 in der geänderten Fassung über die Kommunikationsfreiheit, insbesondere auf Artikel 20-7; 

gestützt auf das Gutachten Nr.       der Regulierungsbehörde für audiovisuelle und digitale Kommunikation vom     ; 

[gestützt auf das Gutachten Nr. der Regulierungsbehörde für elektronische Kommunikation, Post und Pressevertrieb vom	.]



Ordnet hiermit an:

Artikel 1

Der in Artikel 20-7 Absatz II des genannten Gesetzes vom 30. September 1986 genannte Schwellenwert wird gemäß den Bestimmungen der Artikel 2 und 3 festgesetzt.


Artikel 2

I. – Für die in Artikel 20-7 Absatz I Ziffern 1 und 2 des genannten Gesetzes vom 30. September 1986 genannten Benutzerschnittstellen wird der Schwellenwert auf 150.000 Benutzerschnittstellen festgesetzt, die im Rahmen eines Angebots audiovisueller Kommunikationsdienste im letzten Kalenderjahr in Frankreich vermarktet oder zur Verfügung gestellt werden. 

II. — Für die Anwendung des in Abschnitt I genannten Schwellenwerts gelten Benutzerschnittstellen, die die folgenden drei Bedingungen erfüllen, als dieselbe Benutzerschnittstelle: 

— sie sind auf Geräten derselben Kategorie installiert und gehören zu jenen, die in Artikel 20-7 Abschnitt I Ziffern 1 und 2 genannt werden; 

— sie sind auf Geräten gängiger Marken installiert; 

— sie sind auf Geräten mit demselben Betriebssystem installiert. 

Artikel 3

Für die Benutzerschnittstellen gemäß Artikel 20-7 Absatz I Ziffern 3 und 4 des genannten Gesetzes vom 30. September 1986 wird der Schwellenwert für jede Benutzeroberfläche in Frankreich auf 3 Millionen Einzelbesucher pro Monat festgesetzt. 

Der in Unterabsatz 1 genannte Schwellenwert wird auf der Grundlage des letzten Kalenderjahres berechnet. 
Artikel 4

Die Regulierungsbehörde für audiovisuelle und digitale Kommunikation veröffentlicht jedes Jahr bis spätestens 15. März die Liste der Benutzerschnittstellen, die die in den Artikeln 2 und 3 festgelegten Schwellenwerte überschreiten. 

Die in Artikel 20-7 Absatz II des genannten Gesetzes vom 30. September 1986 genannten Betreiber haben eine Frist von sechs Monaten ab der Veröffentlichung der in Absatz 1 genannten Liste, um der Verpflichtung nach Artikel 20-7 Absatz II dieses Gesetzes nachzukommen. 


Artikel 5

Für die erste Anwendung der in Artikel 4 genannten Bestimmungen veröffentlicht die Regulierungsbehörde für audiovisuelle und digitale Kommunikation die in demselben Artikel genannte Liste vor dem 1. August 2022, und die in Artikel 20-7 Absatz II des genannten Gesetzes vom 30. September 1986 genannten Betreiber haben eine Frist von sechs Monaten ab der Veröffentlichung der Beratungen der Regulierungsbehörde für audiovisuelle und digitale Kommunikation im Amtsblatt der Französischen Republik, um der Verpflichtung nach Artikel 20-7 Absatz II desselben Gesetzes nachzukommen.

Artikel 6

Das vorliegende Dekret tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. 


Artikel 7

Die Bestimmungen des vorliegenden Dekrets gelten in Neukaledonien, Französisch-Polynesien, Wallis und Futuna und den französischen Süd- und Antarktisgebieten. 


Artikel 8

Für die Durchführung dieses Dekrets, das im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht wird, sind der Minister für die Überseegebiete und die Ministerin für Kultur zuständig.


Geschehen am 


Im Namen des Premierministers: 


Der Minister für die Überseegebiete, 


Die Ministerin für Kultur,
